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Nr. 24 vom 18.09.2015 
 
 

      
 
 
 

1. Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Bürgermeister(innen)wahl 
vom 13.09.2015 
 
 

2. Wahlbekanntmachung für die am  27.09.2015 stattfindende Stichwahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Haan 
 
 

3. Bekanntmachung der Einladung zur 3. Sitzung des Wahlausschusses der 
Stadt Haan am Donnerstag, dem 01.10.2015, um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 
der Stadt Haan 
 
 

4. Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen auf dem städtischen Waldfriedhof in Haan (Rhld.), Leichlinger 
Straße (Friedhofsatzung) vom 11.09.2015 
 
 

5. Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über die 3. Änderung der Ge-
bührensatzung für den städt. Friedhof in Haan (Friedhofsgebührensatzung) 
vom 11.09.2015 
 
 

6. Bekanntmachung über Anmeldezeiten an den Haaner Grundschulen für das 
Schuljahr 2016/2017 
 
 

7. Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
hier: Kraftloserklärung 
 
 

8. Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
hier: Kraftloserklärung 

 
 
 

 



Bekanntmachung 

des Wahlergebnisses 

der Bürgermeister(innen)wahl 

vom 13.09.2015 

 

 

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.09.2015 das Wahlergebnis der 
Bürgermeister(innen)wahl vom 13.09.2015 festgestellt: 

A Wahlberechtigte 25.401 
 

B Wähler/innen 12.810 
 

C Ungültige Stimmen 73 
 

D Gültige Stimmen 12.737 
 

   
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:  

 
1. Dr. Warnecke, Bettina (CDU) 4.225 

 
2. Dürr, Jörg (SPD) 2.685 

 
3. Lukat, Meike (WLH) 2.211 

 
4. vom Bovert, Knut 3.436 

 
5. Haage, Gabriele Irmgard 180 

 
 

 

Keiner der Bewerber/innen konnte mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich 
vereinen. Gemäß § 46c Abs. 2 Kommunalwahlgesetz NW findet daher am 27.09.2015 eine 
Stichwahl unter folgenden Bewerbern statt: 

1. Dr. Warnecke, Bettina (CDU) 
2. vom Bovert, Knut (Einzelbewerber) 
 

 

Gemäß § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz können gegen die Gültigkeit der Wahl jede(r) 
Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die 
Aufsichtsbehörden binnen eines Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis 
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zum 18.10.2015 einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a) – c) in Verbindung mit § 46b 
Kommunalwahlgesetz NW für erforderlich halten. Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

 

Haan, 18.09.2015      __________________________ 

        Dagmar Formella  
        (Wahlleiterin) 
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Wahlbekanntmachung 
 
 

1. Am 27.09.2015 findet die Stichwahl 
 

des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Haan 
 

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.1) 
 
 
 

2. Die Stadt ist in 17 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13.08.2015 bis 23.08.2015 übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
  
  
 Uhr  zusammen. 
 
 
3. Jede(r) Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

sie/er eingetragen ist. 
 
Die Wahlbenachrichtigung und ein gültiger Ausweis sind zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Stichwahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der im Wahlraum bereitgehalten wird. 
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie sie/er gewählt hat. 
 
Die/der Wähler(in) hat eine Stimme. 
 
Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber oder eine Bewerberin gekennzeichnet werden.  
Die/der Wähler(in) gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerbung sie gelten soll. 

 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des  
 Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
 Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
5. Wähler(innen), die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlgebietes (Stadt Haan)5) 
 oder 
- durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt/Gemeinde die Briefwahlunterlagen (einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaf-
fen. 
 
Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel – im verschlossenen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
 
6. Jede(r) Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahl-

gesetz). 
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 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
 wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 
 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 

           
           
           
            
 
 
 
 
 

 
 

Freiraum für den Stimmzettel 
 
Stimmzettel nur ankleben, wenn Aushang am Eingang des Gebäudes erfolgt, in dem sich der Wahlraum befindet, 
andernfalls diesen Teil abschneiden. 

Ort, Datum 
Haan, den 18.09.2015 

Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Dagmar Formella 
(1.Beigeordnete) 
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6./    
Bekanntmachung über  Anmeldezeiten  

an den Haaner Grundschulen 
für das Schuljahr 2016/2017 

 
 
Am 01.08.2016 werden nach den §§ 34 und 35 des Schulgesetzes für das Land                
Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) vom 15. Februar 2005 in der z.Zt.            
geltenden Fassung alle Kinder schulpflichtig, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen             
Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen haben und die im Zeitraum vom 01.10.2015 bis zum 
Beginn des 30.09.2016 das 6. Lebensjahr vollendet haben. Der Schulpflicht unterliegen 
auch Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und alleinstehende Kinder und 
Jugendliche, die einen Asylantrag gestellt haben, sobald sie einer Gemeinde zugewiesen 
sind und solange ihr Aufenthalt gestattet ist. Für ausreisepflichtige ausländische Kinder 
und Jugendliche besteht die Schulpflicht bis zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. Im 
Übrigen unterliegen Kinder von Ausländerinnen und Ausländern der Schulpflicht, wenn 
sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen haben. 
 
Kinder, die nach dem 30.09.2016 das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, 
wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen 
Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind                  
(Schulfähigkeit). Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter unter                
Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens. Vorzeitig in die Schule aufgenommene 
Kinder werden mit der Aufnahme schulpflichtig. Die Erziehungsberechtigten sind nach               
§ 41 des Schulgesetzes verpflichtet, ihre schulpflichtig werdenden Kinder zur Schule               
anzumelden, und zwar auch dann, wenn ein Kind noch nicht schulreif zu sein scheint. Da 
es keine Schulbezirke gibt besteht, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen, grundsätzlich 
die Möglichkeit, im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazitäten die 
Grundschule frei zu wählen. Schülerfahrkosten werden jedoch, Anspruch vorausgesetzt, 
nur zur wohnortnächsten Schule bewilligt.  
 
 
Für die Anmeldung  an den Grundschulen der Stadt Haan sind folgende 
Termine festgesetzt worden: 
 

GGS Bollenberg, Robert-Koch-Straße 27,  42781 Haan 
 

Tag Datum Uhrzeit 
Mittwoch 28.10.2015 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag 29.10.2015 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und    16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
GGS Mittelhaan, Dieker Str. 69, 42781 Haan 

 
Tag Datum Uhrzeit 
Montag 26.10.2015          08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und     14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag 27.10.2015          08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Donnerstag 29.10.2015          08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
GGS Unterhaan, Steinkulle 24, 42781 Haan 

 
Tag Datum Uhrzeit 
Mittwoch 21.10.2015           08.00 Uhr bis  13.00 Uhr

und     14.30 Uhr bis  18.00 Uhr
Donnerstag 22.10.2015           08.00 Uhr bis  13.00 Uhr

und     14.30 Uhr bis  18.00 Uhr
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Freitag 23.10.2015           08.00 Uhr bis  13.00 Uhr
Don-Bosco-Schule, Thienhausener Str. 24, 42781 Haan 

 
Tag Datum Uhrzeit 
Montag 26.10.2015          08.00 Uhr bis  12.00 Uhr
Dienstag 27.10.2015          08.00 Uhr bis  11.00 Uhr

und    14.00 Uhr bis  18.00 Uhr 
Mittwoch 28.10.2015          08.00 Uhr bis  12.00 Uhr 

GGS Gruiten, Prälat-Marschall-Str. 65,  42781 Haan 
 

Tag Datum Uhrzeit 
Montag 26.10.2015           10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

          15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Dienstag 27.10.2015           10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

und     15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 
Bei der Anmeldung sind der ausgefüllte Anmeldebogen,  das Familienstammbuch oder die 
Geburtsurkunde sowie, soweit vorhanden, das schulärztliche Gutachten vorzulegen.              
Sollte das Kind an der Don-Bosco-Schule angemeldet werden ist ebenfalls, soweit 
vorhanden, eine Taufbescheinigung mitzubringen. Bei getrennt lebenden Elternteilen ist 
außerdem die Sorgerechtsregelung für das Kind vorzulegen. Zwecks optimaler Förderung 
ist es darüber hinaus wichtig, dass die Schulleitung das anzumeldende Kind bei der 
Anmeldung persönlich kennen lernt.  
  
Kinder, die bereits am 1. August 2015 auf Antrag vorzeitig eingeschult wurden, brauchen 
nicht mehr gesondert angemeldet zu werden. Anmeldestelle ist die jeweils gewünschte 
Grundschule bzw. Bekenntnisschule. 
 
Ergänzend zu den Anmeldetermine werden an allen Grundschulen in den jeweilige 
Schulen zu den nachstehend aufgeführten Terminen Informationsabende angeboten. Die 
Teilnahme ist freiwillig. 
 
 
Schule Datum 

GGS Bollenberg 23.09.2015, 20.00 Uhr

GGS Mittelhaan 24.09.2015, 19.30 Uhr

GGS Unterhaan 01.10.2015, 19.30 Uhr

KGS Don-Bosco 21.09.2015, 20.00 Uhr

GGS Gruiten 30.09.2015, 20.00 Uhr

 
 
 
Haan, den 15.09.2015 
 
 
 
 

Stadt Haan 
Der Bürgermeister 

gez. Formella 
1. Beigeordnete 
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Kraftloserklärung 
 
Sparkassenbuch-Nr(n): 3095043380 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan, 
wird/werden für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan      Haan, den 02.09.2015 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8./ 
 
Kraftloserklärung 
 
Sparkassenbuch-Nr(n): 3095149856 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan, 
wird/werden für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan      Haan, den 16.09.2015 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 

Amtsblatt der Stadt Haan Nr. 24 / 2015 Seite 35


	Deckblatt_2015
	Bekanntmachung_Hauptwahl
	Wahlbekanntmachung_Stichwahl
	Bekanntmachung Wahlausschuss
	Friedhofsatzung
	Friedhofsgebührensatzung
	Bekanntmachung über  Anmeldezeiten_2016_2017
	kraftlosssk



